
Erläuterung der wesentlichen Änderungen in unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen
zum Zahlungsverkehr mit Wirkung zum 31. Oktober 2009
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1.   Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ändern sich in folgenden
Punkten:
• Nummer 1 Absatz 2 – Änderungsmechanismus

Bei Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Son-
derbedingungen verlängert sich Ihre Widerspruchsfrist von bisher sechs 
Wochen auf zukünftig zwei Monate. Bei Zahlungsdiensten (z. B. Über-
weisungsbedingungen) haben Sie zudem ein diesbezügliches Sonder- 
kündigungsrecht.

• Nummer 7 Absatz 3 – Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften

Die Regelung zur Genehmigung von Belastungsbuchungen aus Ein-
zugsermächtigungslastschriften durch Schweigen auf den Rechnungs-
abschluss wird zur besseren Verständlichkeit in die »Bedingungen für 
Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren« ver-
lagert (dort: Nummer 2.4). Inhaltliche Änderungen sind damit nicht 
verbunden.

• Nummer 12 – Zinsen, Entgelte und Auslagen

– Die Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An -
spruch genommenen Leistungen (z. B. Konto- und Depotführung) 
richtet sich zukünftig nach Nummer 12 Absatz 5. Ihre Widerspruchs -
frist für Änderungen verlängert sich dadurch von bisher sechs Wo -
chen auf zukünftig zwei Monate.

– Nach Nummer 12 Absatz 7 richten sich die Zinsen und die Entgelte bei
Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit 
Verbrauchern für Zahlungen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro oder 
einer EWR-Währung künftig nicht mehr nach den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, sondern nach den jeweiligen vertraglichen Ver-
einbarungen und Sonderbedingungen.

– Nummer 19 Absatz 1 – Kündigungsrechte der Bank

Die Kündigungsfrist für einen Zahlungsdiensterahmenvertrag (z. B. 
laufendes Konto oder Kartenvertrag) und für ein Depot ist von bisher 
sechs Wochen auf zwei Monate verlängert worden.

2.  Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Wir stellen in den Bedingungen einschließlich des Preis- und Leistungs-
verzeichnisses alle für den Kunden relevanten Regeln dar. Damit erfüllen
wir gleichzeitig unsere gesetzlichen Informationspflichten. Diese Unter-
lagen werden damit noch mehr als zuvor zum informativen Leitfaden 
für Sie als Kunden.
Die Überweisungsbedingungen sind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben
umfassend überarbeitet worden. Da das neue Zahlungsrecht Inlands -
überweisungen und grenzüberschreitende Überweisungen innerhalb
Europas gleich behandelt, unterscheidet das Bedingungswerk nur noch
zwischen
• Inlandsüberweisungen und Überweisungen in andere Staaten des Euro-

päischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro oder einer anderen EWR-
Währung (vgl. Nummer 2) und

• Drittstaatensachverhalten (z. B. Überweisungen in die USA oder Über-
weisungen in japanische Yen, vgl. Nummer 3).

Hervorzuheben sind folgende Regeln:

• Nummer 1.2 – Kundenkennungen

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben definieren wir die für die Ausfüh-
rung von Überweisungen maßgeblichen Kundenkennungen.

• Nummer 1.4 – Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank

Die Zugangsregelung ist insbesondere für die Berechnung der Aus-
führungsfrist relevant; die Ausführungsfristlänge ergibt sich aus un-
serem »Preis- und Leistungsverzeichnis« (siehe hierzu auch Nummer 
2.2 und 3.2).
Der Zugang erfolgt durch den Eingang Ihres Auftrags in den dafür vor-
gesehenen Empfangsvorrichtungen (z. B. mit Abgabe des Auftrags in 
unseren Geschäftsräumen oder mit dessen Eingang auf dem Online-
Banking-Server). Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungs-

auftrags nicht auf einen unserer Geschäftstage, so gilt der Überwei-
sungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen. 
Die Geschäftstage können Sie unserem »Preis- und Leistungsverzeich-
nis« entnehmen. Danach sind Geschäftstage grundsätzlich alle Werk-
tage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
Bitte beachten Sie, dass Zahlungsaufträge bis zu dem an unserer Emp-
fangsvorrichtung (z. B. Geschäftsstelle der Bank oder Online-Banking-
Seite der Bank) oder in unserem »Preis- und Leistungsverzeichnis« 
angegebenen Annahmezeitpunkt bei uns eingegangen sein müssen, da-
mit sie noch für diesen Geschäftstag als zugegangen gelten.

• Nummer 1.5 – Widerruf des Überweisungsauftrags

Gemäß den neuen gesetzlichen Vorgaben können Sie nach dem Zu-
gang des Überweisungsauftrags diesen grundsätzlich nicht mehr 
widerrufen.

• Nummer 1.10 – Entgelte

Absatz 1 regelt die Entgelte für Verbraucher bei Überweisungen inner-
halb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR)1 in Euro oder in einer anderen EWR-Währung. 
Die Bedingungen verweisen hierzu auf die im »Preis- und Leistungs-
verzeichnis« ausgewiesenen Entgelte. Über etwaige Änderungen wer-
den wir Sie spätestens zwei Monate vorher informieren. Sie gelten als 
von Ihnen genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb dieser Frist wider-
sprechen.
Gemäß Absatz 2 gelten in allen anderen Fällen (Überweisungen von 
Kunden, die keine Verbraucher sind, sowie Überweisungen in Dritt-
staaten) die Nummer 12 Absätze 1 bis 6 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

• Nummer 2.1 und 3.1 – Erforderliche Angaben

Wie schon die bisherigen Überweisungsbedingungen definieren die 
Nummern 2.1. und 3.1. die Angaben, die wir von Ihnen benötigen, um 
eine Überweisung ausführen zu können. Sollte uns eine Ausführung 
aus den in Nummer 1.6 genannten Gründen (Ausführungsbedingun-
gen) nicht möglich sein, werden wir Sie hierüber unterrichten (vgl. 
Nummer 1.7).

• Nummer 2.2 und 3.2 – Ausführungsfristen

Für Zahlungen in Europa in europäischen Währungen gelten bestimm-
te gesetzliche Ausführungsfristen. Bis zum Jahr 2012 können diese 
noch bis zu drei Geschäftstage (elektronische Einreichung) bzw. vier 
Geschäftstage (beleghafte Einreichung) betragen. Um diese kurzen 
Fristen einzuhalten, dürfen wir Ihre Zahlungen allein anhand von 
Kontonummer/Bankleitzahl bzw. IBAN/BIC (= Kundenkennungen 
siehe Nummer 1.2) ausführen. Daher sollten Sie weiterhin auf die 
Richtigkeit dieser Angaben achten. Die konkrete Ausführungsfrist für 
Zahlungen in Europa ist gemäß Nummer 2.2. im »Preis- und Leistungs-
verzeichnis« angegeben.
Für Überweisungen in Drittstaaten (z. B. USA) oder in Drittstaaten-
währung (z. B. japanische Yen) gilt der Grundsatz der baldmöglichsten 
Bewirkung (vgl. Nummer 3.2).

• Nummer 2.3 und 3.3 – Erstattungs- und Schadensersatzansprüche

Die Nummern 2.3. und 3.3 der Überweisungsbedingungen regeln Ihre 
Erstattungs- und Schadensersatzansprüche für den Fall, dass uns ein-
mal ein Fehler unterlaufen sein sollte. In den Nummern 2.3.4 und 3.3 
der Überweisungsbedingungen wird von der in § 675 e BGB vorgese-
henen Möglichkeit Gebrauch gemacht, von den neuen gesetzlichen 
Regelungen abzuweichen und die bisherigen bekannten Haftungs-
grundsätze beizubehalten (z. B. bei Überweisungen in Länder außer-
halb Europas und bei Überweisungen von Kunden, die keine Verbrau -
cher sind). Wichtig für Sie ist, dass gemäß dem neuen Zahlungsrecht 
spätestens nach Ablauf von 13 Monaten nach der Belastungsbuchung 
mit der Zahlung grundsätzlich keine Erstattungs- oder Schadensersatz-
ansprüche mehr bestehen. Wenn Ihnen eine Unstimmigkeit bei Zah-
lungen auffällt, sollten Sie sich daher mit uns unverzüglich in Ver bin -
dung setzen.

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und
Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.
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dem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die Abbuchungsauf-
tragslastschrift vorlegt.
Sie können bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbu-
chungsauftragslastschrift nach Einlösung von der Bank keine Erstat-
tung des Lastschriftbetrags verlangen (vgl. Nummer 2.5 der »Bedin -
gungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftrags-
verfahren«).

c) SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Das neue Zahlungsverkehrsrecht schafft die einheitlichen Rah men-
bedingungen für ein Lastschriftverfahren, das Sie europaweit nutzen 
können. Mit dem – neuen – SEPA-Basis-Lastschriftverfahren können 
Sie über uns an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb 
des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (»Single 
Euro Payments Area«, Länder siehe Anhang zu den Bedingungen) 
bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Lastschrift müssen 
zunächst der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister 
das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen. Zudem müssen Sie dem
Zahlungsempfänger vor dem Zahlungsvorgang das SEPA-Last schrift-
 mandat erteilen. Das Mandat beschreibt die Nummer 2.2.1 der »Be-
dingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren«.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die SEPA-Basis-Last-
schriften vorlegt.
Sollten Sie einmal mit einer SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungs-
empfängers nicht einverstanden sein, können Sie von uns binnen 
einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbu-
chung auf Ihrem Konto ohne Angabe von Gründen die Erstattung
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen (vgl. Nummer 2.5 der 
»Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Last -
schriftverfahren«).

4.  Bedingungen für das Online Banking
Die Bedingungen für das Online Banking fassen die bisherigen
• »Bedingungen für konto-/depotbezogene Nutzung des Online Banking mit 

PIN und TAN (mit TAN-Liste oder TAN-Generator)« und
• »Bedingungen für konto-/depotbezogene Nutzung des Online Ban king mit 

elektronischer Signatur (Homebanking-Bedingungen)«
zusammen. Damit gelten nunmehr einheitliche Regelungen, unabhängig
davon, ob Sie das Online-Banking mit PIN/TAN oder mit elektroni-
scher Signatur nutzen. Die verwendbaren Authentifizierungsinstrumente
und Persönlichen Sicherheitsmerkmale werden in Nummer 2 der Be -
dingungen dargestellt. Das mit uns bereits vereinbarte Verfahren (z. B.
PIN/TAN) können Sie wie bisher weiter nutzen.
Die Bedingungen enthalten alle für den Kunden relevanten Regeln für das
Online Banking mit uns. Damit erfüllen wir gleichzeitig unsere gesetz-
lichen Informationspflichten. In den Bedingungen werden vor allem die
Regelungen zur Sperrung, zum sorgfältigen Umgang mit PIN/TAN
bzw. dem Signaturmedium sowie zur Haftung bei missbräuchlichen On -
line-Banking-Verfügungen an das neue Zahlungsrecht angepasst.

Hervorzuheben sind:

• Nummer 7.2 – Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und 

sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente

Wir haben die für ein sicheres Online Banking von Ihnen zu beach-
tenden Sorgfaltspflichten entsprechend der technischen Entwicklung 
fortgeschrieben.

• Nummer 10.2 - Begrenzung der Haftung des Kontoinhabers

Nachdem Sie Ihren Online-Banking-Zugang aus Sicherheitsgründen
(z. B. wegen Abhandenkommens der TAN-Liste) haben sperren lassen,
haften Sie nicht mehr für die danach eintretenden Schäden. Vor der
Sperranzeige ist Ihre Haftung für nicht autorisierte Online-Banking-Ver-
fügungen grundsätzlich auf 150 EUR begrenzt. Diese Grenze gilt aller-
dings nicht, wenn die Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt werden.

3.  Bedingungen für den Lastschriftverkehr
Gemäß den neuen gesetzlichen Vorgaben sind die vom Kunden als Last -
schriftschuldner (Zahler) genutzten Lastschriftverfahren vertraglich aus -
führlich zu dokumentieren. Wir haben daher auf Basis der schon seit
Jahr zehnten praktizierten Einzugsermächtigungslastschriftverfahren und
Abbuchungsauftragslastschriftverfahren sowie der neuen Regularien 
des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens unter Berücksichtigung des neuen
Zahlungsrechts folgende neue Bedingungswerke für die Zahlungen
mittels Lastschrift geschaffen:
• Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächti-

gungsverfahren
• Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauf-

tragsverfahren
• Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Last-

schriftverfahren

In den Bedingungen einschließlich des »Preis- und Leistungsverzeich-
nis ses« stellen wir alle für den Kunden relevanten Regeln dar. Damit
erfüllen wir gleichzeitig unsere gesetzlichen Informationspflichten.
Die Bedingungen beschreiben – dem Ablauf des jeweiligen Verfahrens
entsprechend – die Autorisierung, den Einzug, den Zahlungsvorgang und
die Einlösung der Lastschriften. Darüber hinaus regeln die Bedingungen
Ihre Erstattungs- und Schadensersatzansprüche für den Fall, dass uns ein
Fehler unterlaufen sein sollte. Wichtig für Sie ist, dass gemäß dem neuen
Zahlungsrecht spätestens nach Ablauf von 13 Monaten nach der Belas -
tungsbuchung mit der Zahlung grundsätzlich keine Erstattungs- oder
Schadensersatzansprüche mehr bestehen. Wenn Ihnen eine Unstimmig-
keit bei Zahlungen auffällt, sollten Sie sich daher mit uns unverzüglich in
Verbindung setzen.
In Nummer 1.2.1 der jeweiligen Bedingungen sind die Entgelte für Ver-
braucher geregelt. Die Bedingungen verweisen hierzu auf die im »Preis-
und Leistungsverzeichnis« ausgewiesenen Entgelte. Über etwaige Ände-
rungen werden wir Sie spätestens zwei Monate vorher informieren. Sie
gelten als von Ihnen genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb dieser Frist
widersprechen. Gemäß Nummer 1.2.2 der jeweiligen Bedingungen gelten
für Kunden, die keine Verbraucher sind, die Nummer 12 Absätze 1 bis 6
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die wesentlichen Merkmale der mit den Bedingungen im Einzelnen ge-
regelten, oben genannten Lastschriftverfahren sind folgende:

a) Einzugsermächtigungslastschriftverfahren

Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren können Sie über 
uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Hier-
zu ermächtigen Sie den Zahlungsempfänger, Geldbeträge von Ihrem 
Konto per Lastschrift einzuziehen (Einzugsermächtigung).
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die Lastschriften 
vorlegt.
Sie autorisieren die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der 
entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf Ihrem Konto. Sie 
können der Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslast-
schrift bis zur Genehmigung widersprechen. Die Genehmigung gilt
– wie bislang schon in Nummer 7 Absatz 3 AGB geregelt – spätestens 
als erteilt, wenn Sie nicht der Belastungsbuchung binnen sechs Wo-
chen ab Zugang des die Belastungsbuchung enthaltenden Rechnungs-
abschlusses widersprechen (vgl. hierzu Nummer 2.4 der »Bedingun-
gen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs-
verfahren«).

b) Abbuchungsauftragslastschriftverfahren

Auch mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren können Sie 
über uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. 
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslast-
schrift mussen Sie uns – im Unterschied zum Einzugsermächtigungs-
lastschriftverfahren – wie bisher unmittelbar anweisen, die Abbu-
chungsauftragslastschrift Ihrem Konto zu belasten und den Last-
schriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungsempfängers zu über-
mitteln (Abbuchungsauftrag).
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
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6.  Bedingungen für die MasterCard
Wir stellen in den Bedingungen einschließlich des Preis- und Leistungs-
verzeichnisses alle für den Kunden relevanten Regeln dar. Damit erfüllen
wir gleichzeitig unsere gesetzlichen Informationspflichten. Diese Un ter-
lagen werden damit noch mehr als zuvor zum informativen Leitfaden für
Sie als Kunden.
In den Bedingungen für die Mastercard werden vor allem die Regelungen
zur Sperrung der Karte, zum sorgfältigen Umgang mit Karte und Ge -
heimzahl (PIN) sowie zur Haftung bei missbräuchlichen Verfügungen
mit der Karte an das neue Zahlungsrecht angepasst.
In Nummer 10 Absätze 1 bis 3 der Bedingungen sind die Entgelte für
Verbraucher geregelt. Die Bedingungen verweisen hierzu auf die im
»Preis- und Leistungsverzeichnis« ausgewiesenen Entgelte. Über etwaige
Änderungen werden wir Sie spätestens zwei Monate vorher informieren.
Sie gelten als von Ihnen genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb dieser Frist
widersprechen. Gemäß Nummer 10 Absatz 4 der Bedingungen gelten für
Kunden, die keine Verbraucher sind, die Nummer 12 Absätze 1 bis 6 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hervorzuheben sind:

• Nummer 11.4 – Begrenzung der Haftung der Bank

Wichtig für Sie ist, dass gemäß dem neuen Zahlungsrecht spätestens 
nach Ablauf von 13 Monaten nach der Belastungsbuchung mit der Zah-
lung grundsätzlich keine Erstattungs- oder Schadensersatzansprüche 
mehr bestehen. Wenn Ihnen eine Unstimmigkeit bei Zahlungen auf-
fällt, sollten Sie sich daher mit uns unverzüglich in Verbindung setzen.

• Nummer 12.1 – Begrenzung der Haftung des Kontoinhabers

Nachdem Sie den Verlust Ihrer MasterCard angezeigt haben, haften 
Sie nicht mehr für die danach eintretenden Schäden. Vor der Sperran -
zeige ist Ihre Haftung für nicht autorisierte Kartenverfügungen grund-
sätzlich auf 150 EUR begrenzt. Diese Grenze gilt allerdings nicht, wenn 
die Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt werden.

• Nummer 18 – Einziehung und Sperre der MasterCard

Die Voraussetzungen, unter denen wir die Karte sperren und einziehen 
können, haben wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben neu gestal-
tet. Selbstverständlich werden wir Sie wie bisher unverzüglich unter-
richten, falls wir beispielsweise eine Sperre der Karte aus Sicherheits-
gründen vornehmen mussten.

5.  Bedingungen für die girocard
Wir stellen in den Bedingungen einschließlich des Preis- und Leistungs-
verzeichnisses alle für den Kunden relevanten Regeln dar. Damit erfüllen
wir gleichzeitig unsere gesetzlichen Informationspflichten. Diese Unter-
lagen werden damit noch mehr als zuvor zum informativen Leitfaden für
Sie als Kunden.
In den Bedingungen für die girocard werden vor allem die Regelungen
zur Sperrung der Karte, zum sorgfältigen Umgang mit Karte und Ge-
heimzahl (PIN) sowie zur Haftung bei missbräuchlichen Verfügungen
mit der Karte an das neue Zahlungsrecht angepasst.
In A.II.10 Absätze 1 bis 3 der Bedingungen sind die Entgelte für Ver-
braucher geregelt. Die Bedingungen verweisen hierzu auf die im »Preis-
und Leistungsverzeichnis« ausgewiesenen Entgelte. Über etwaige Ände-
rungen werden wir Sie spätestens zwei Monate vorher informieren. Sie
gelten als von Ihnen genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb dieser Frist
widersprechen. Gemäß A.II.10 Absatz 4 der Bedingungen gelten für
Kunden, die keine Verbraucher sind, die Nummer 12 Absätze 1 bis 6 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hervorzuheben sind:

• A.II.5. – Sperre und Einziehung der Karte

Die Voraussetzungen, unter denen wir die Karte sperren und einziehen 
können, haben wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben neu gestal-
tet. Selbstverständlich werden wir Sie wie bisher unverzüglich unter-
richten, falls wir beispielsweise eine Sperre der Karte aus Sicherheits-
gründen vornehmen mussten.

• A.II.12.4 – Begrenzung der Haftung der Bank

Wichtig für Sie ist, dass gemäß dem neuen Zahlungsrecht spätestens 
nach Ablauf von 13 Monaten nach der Belastungsbuchung mit der Zah-
lung grundsätzlich keine Erstattungs- oder Schadensersatzansprüche 
mehr bestehen. Wenn Ihnen eine Unstimmigkeit bei Zahlungen auf-
fällt, sollten Sie sich daher mit uns unverzüglich in Verbindung setzen.

• A.II.13 – Begrenzung der Haftung des Kontoinhabers

Nachdem Sie den Verlust Ihrer girocard angezeigt haben, haften Sie 
nicht mehr für die danach eintretenden Schäden. Vor der Sperranzeige 
ist Ihre Haftung für nicht autorisierte Kartenverfügungen grundsätzlich 
auf 150 EUR begrenzt. Diese Grenze gilt allerdings nicht, wenn die 
Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt werden.


